
Grundlagen 

Baurecht - Bedeutung der Norm SN 521500 

(ac) ln der neuen Bundesverfassung ist das Gleichstellungsgebot für Be· 
hinderte verankert. Im Bauwesen sollte dieses verfassungsrechtliche 
Grundrecht durch die kantonalen Baugesetze und Bauverordnungen ge­
währleistet werden. Der Vollzug baugesetzlicher Bestimmungen zum be· 
hindertengerechten Bauen zeigt allerdings eine andere Realität. Nicht 
grundlos wurde letztes Jahr die Initiative ccGieiche Rechte für Behinder· 
te,, eingereicht mit der Forderung, das Gleichstellungsgebot mit einem 
einklagbaren Rechtsanspruch zu versehen. 
Damit stellt sich die Frage nach der Bedeutung der Norm SN 521500 ccBe· 
hindertengerechtes Bauen,, im Baurecht. Die folgenden Überlegungen 
greifen verschiedene Aspekte davon auf. 

Anhand eines Beispieles aus der 
Praxis - dem Erweiterungsprojekt 
für ein Restaurant - lässt sich die 
Fragestellung illustrieren. 
Der aussenliegende Vorplatz zum 
bestehenden Restauranteingang 
ist nur über zwei Stufen erreich­
bar, wobei der Platz für eine Ram­
pe gegeben wäre. Die neugestal­
tete WC-Anlage ist wohl niveau­
gleich mit dem Restaurant, lässt 
aber ein rollstuhlgängiges WC 
vermissen. Mit geringfügigen Än­
derungen des Projektes könnten 
diese baulichen Hindernisse ver­
mieden werden. ln der Baubewilli­
gung ist das Erfordernis der be­
hindertengerechten Bauweise er­
wähnt mit einem Verweis auf die 
kantonalen baugesetzlichen Be­
stimmungen zum behindertenge­
rechten Bauen. Die Baubewilli­
gung erwähnt aber nicht die aus­
drückliche Pflicht zur Korrektur der 
planarischen Mängel und verweist 
nicht auf die Norm SN 521500. 

Baugesetzliche Bestimmungen 
Alle kantonalen Baugesetze ent­
halten Bestimmungen zum behin­
dertengerechten Bauen. Völlig un­
begründet sind aber die beträchtli­
chen Unterschiede im Aussagege­
halt der Formulierungen (Griffig­
keit) und im Anwendungsbereich 
(Festlegung der relevanten Ge­
bäudekategorien). Personen mit 
einer Behinderung haben in allen 
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Kantonen das gleiche Bedürfnis 
auf eine behindertengerecht ge­
staltete Umwelt. 
Der in der Baugesetzgebung ver­
wendete Begriff «Behindertenge­
rechtes Bauen» oder sinngernäs­
se Begriffe gelten als sogenannte 
unbestimmte oder auslegungsbe­
dürftige Rechtsbegriffe. Zur Kon­
kretisierung dieser Rechtsbegriffe 
wird die Norm SN 521500 «Behin­
dertengerechtes Bauen" beigezo­
gen. Damit ist die Auffassung ver­
bunden, dass die involvierten 
Fachverbände in von ihnen erlas­
senen Normen und Richtlinien das 
Erforderliche und Machbare fest­
zulegen haben und nicht die Ge­
setzgeber in den Baugesetzen. 

Die Norm SN 521500 «Behinder­
tengerechtes Bauen» ist somit im­
mer rechtsverbindlich und kommt 
zur Anwendung, selbst wenn in 
Baugesetzen, Bauverordnungen 
und Baubewilligungen nicht expli­
zit darauf verwiesen wird. 
Auch wenn ganz allgemein «Be­
hindertengerechtes Bauen" ver­
langt wird, erfordert der Verweis 
auf diesen unbestimmten Rechts­
begriff die Anwendung der Norm 
SN 521500. 

Vollzugsnotstand 
Relevant ist die Norm SN 521500 
auch im Vollzug baugesetzlicher 
Bestimmungen zum behinderten-

gerechten Bauen, weil sie erläu­
tert, was unter behindertengerech­
tem Bauen zu verstehen ist. Die 
Bedeutung davon zeigt sich im ei­
gentlichen Vollzugsnotstand. 
Obwohl in allen kantonalen Bau­
gesetzen Bestimmungen zum be­
hindertengerechten Bauen veran­
kert sind, werden diese nur bei ei­
ner Minderheit der Bauvorhaben 
befolgt. Frappant nachlässig im 
Vollzug sind vor allem kommunale 
Baubehörden. 
Zum Einen wird dem behinderten­
gerechten Bauen nicht die erfor­
derliche Bedeutung beigemessen 
- zum Andern sind kommunale 
Baubehörden bei der Beurteilung 
von Baugesuchen nicht immer un­
befangen, wenn sich Interessens­
konflikte herausstellen. 
Weitverbreitet wird zudem das be­
hindertengerechte Bauen falsch 
aufgefasst und die Verhältnismäs­
sigkeit falsch eingeschätzt. Damit 
einhergehend bekunden zuständi­
ge Baubehörden immer wieder 
Mühe, in den Baugesuchen die 
behindertengerechte Bauweise si­
tuationsgerecht zu beurteilen und 
allfällig erforderliche Auflagen in 
Baubewilligungen zu formulieren. 
Und wo in Baugesuchen und Bau­
bewilligungen die behindertenge­
rechte Bauweise noch beachtet 
wurde, wird sie oft in der Bauaus­
führung doch nicht konsequent 
durchgesetzt - die Kontrollen und 
allfällig erforderliche Interventio­
nen bleiben aus oder zeigen keine 
Wirkung. 
Angesichts dieser Schwierigkeiten 
im Vollzug ist von den zuständi­
gen Baubehörden die praxisorien­
tierte Norm SN 521500 unabding­
bar zu konsultieren und deren An­
wendung in den Baubewilligungen 
zu verordnen. 



Grundlagen 

Haftpflicht· und Strafrecht 
Die Norm SN 521500 «Behinder­
tengerechtes Bauen" ist im weite­
ren bedeutsam, wenn sie zur Be­
urteilung der haftungsrechtlichen 
Verantwortung bei Schadenfällen 
zugezogen wird - z.B. wenn eine 
sehbehinderte Person mit einem 

unerwarteten, nicht markierten 
Hindernis im Zirkulationsbereich 
zusammenstösst und sich Verlet­
zungen zuzieht. Im Strafverfahren 
oder bei Klagen auf Schadener­
satz dient die Norm SN 521500 
als Massstab für die einzuhalten­
de Sorgfalt. 

Arbeitsinstrument 
Den Projektverfassern, Sauherr­
schaften und involvierten Behör­
den gibt die Norm SN 521500 An­
haltspunkte, wie das behinderten­
gerechte Bauen zu verstehen ist. 
Im Sinne der Prioritätensetzung 
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sind in der Norm die Anforderun­
gen differenziert dargelegt. Damit 
erhalten Bauprojektträger und in­
volvierte Behörden die erforderli­
chen Entscheidungsgrundlagen 
zu situationsgerechten Ermes­
sensentscheiden und entspre­
chenden baulichen Lösungen. 

Klärung falscher Auffassungen 
Die differenzierte Erläuterung in 
der Norm, wie das behindertenge­
rechte Bauen zu verstehen sei, 
trägt zum Abbau weitverbreiteter 
Bedenken bei - Bedenken vor un­
verhältnismässigen Mehrkosten 
sowie vor zusätzlicher Einschrän­
kung der gestalterischen Freiheit. 
Diese beruhen im Wesentlichen 
auf der falschen Auffassung des 
behindertengerechten Bauens als 
Sonderlösung, sowie auf falscher 
Einschätzung der Verhältnismäs­
sigkeit sowie Zumutbarkeit. 
Das Ziel ist aber, Sonderlösungen 

die tatsächlich oft sehr kostspielig 
sind, zu vermeiden. Stattdessen 
soll im Sinne des «Bauens für Al­
le", jeder «Normalfall» so behin­
dertengerecht wie möglich gestal­
tet werden. Die Verhältnismässig­
keit von baulichen Massnahmen 
liegt im Abwägen zwischen ver­
schiedenen schützenswerten In­
teressen (Anspruch auf eine be­
hindertengerecht gestaltete Um­
welt, denn alle leben mit dem Risi­
ko einer möglichen Behinderung, 
zurnutbare Mehrkosten, Eigen­
tumsrecht, Denkmalpflege, ... ). 
Falsch ist im weiteren die Auffas­
sung, das behindertengerechte 
Bauen würde die gestalterische 
Freiheit zusätzlich einschränken. 
Natürlich gibt es nie die uneinge­
schränkte gestalterische Freiheit, 
wenn bestimmte Anforderungen 
an ein Werk gestellt werden. Nor­
men und Richtlinien setzen immer 
Leitplanken, die aber zu kreativen 
Lösungen herausfordern. So auch 
die Norm SN 521500. 

Fazit 
Die Norm SN 521500 «Behinder­
tengerechtes Bauen" ist im Bau­
recht die Grundlage zur Konkreti­
sierung des behindertengerechten 
Bauens. Sie bietet den Projektver­
fassern, Bauherrschaften und in­
volvierten Behörden differenziert 
Anhaltspunkte, wie das behinder­
tengerechte Bauen in der Praxis 
umzusetzen ist und ist unabding­
bar zu konsultieren. Von den zu­
ständigen Behörden im Vollzug 
der baugesetzlichen Bestimmun­
gen ist die Anwendung der Norm 
SN 521500 konsequent zu verlan­
gen, zumal sie von Bund, Kanto­
nen und Verbänden als Basis für 
das behindertengerechte Bauen in 
der Schweiz allgemein anerkannt 
ist. 
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